
Kantonsratsbeschluss
Vom 25. Januar 2006 

Nr. RG 150b/2005

Änderung des Gebührentarifs
(im Zusammenhang mit dem Archivgesetz)
                                                                                                                                                       

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf § 371 des Gesetzes über die Einführung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches vom 4. April 1954 (EG ZGB)1), nach Kenntnisnahme von Botschaft
und Entwurf des Regierungsrates vom 6. September 2005 (RRB Nr. 2005/1878) beschliesst:

I.
Der Gebührentarif vom 24. Oktober 19792) wird wie folgt geändert:

In § 23 werden die Absätze 1, 4 und 5 gestrichen.

In den Absätzen 2 und 3 lautet der Gebührenrahmen neu wie folgt: 50-5'000

Als Absatz 7 wird angefügt:
7 Reproduktion von Archivgut 30

Als Absatz 8 wird angefügt:
8 Ausleihe von Archivgut zu Ausstellungszwecken (pro Stück) 10-100

II.
Diese Änderung tritt zusammen mit dem Archivgesetz in Kraft.

Im Namen des Kantonsrats
Herbert Wüthrich Fritz Brechbühl
Präsident Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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